Übersicht über Abschlüsse in der Berufsschule

Eingangsvoraussetzungen und mögliche Abschlüsse in der dualen 
Berufsausbildung in Schleswig-Holstein 
– auch Gleichwertigkeit von Abschlüssen –

gemäß Landesverordnung über die Berufsschule 

(Berufsschulverordnung – BSVO) vom 12. Juni 2007
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Eine nachträgliche Gleichstellung eines an einer Berufsschule des Landes Schleswig-Holstein erworbenen Zeugnisses erfolgt – gemäß § 8 BSVO – für Abschlüsse nach § 7 BSVO auf Antrag durch die Berufsschule, die die Schülerin oder der Schüler besucht hat.
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